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BEILAGE ZUR SCHWEIZERISCHEN LEHRERZEITUNGO

24. SEPTEMBER 1937 ® ERSCHEINT MONATLICH ZWEIMAL

31. JAHRGANG @ NUMMER 13

Inhalt: Aus dem Erziehungsrate — Ziirch. Kant. Lehrerverein, 8. Vorstandssitzung — Sekundarlehrerkonferenz des Kantons
Ziirich — Einige wissenswerte Bestimmungen — Aus dem Geschiftsbericht 1936 der Erziehungsdirektion

Aus dem Erziehungsrate
I. Halbjahr 1937.

1. Wie im Zusammenhang mit dem Referat iiber die
ausserordentlichen  staatlichen  Besoldungszulagen
(Pid. Beobachter Nr. 9/1937) mitgeteilt worden ist,
revidierte der Erziehungsrat die Verordnung zum
Leistungsgesetz vom 2. Februar 1919. Die revidierte
Verordnung wurde am 15. April 1937 vom Regierungs-
rat genehmigt. Inkrafitreten: 1. Mai 1937. Die Re-
vision war notwendig, um die Verordnung den neuen
gesetzlichen Bestimmungen vom 14. Juni 1936 anzu-
passen. Ausserdem sollten aber auch neue Auffassun-
gen in der revidierten Verordnung ihre Verankerung
finden. Neben den neuen Bestimmungen iiber die
a. 0. Besoldungszulagen diirfte es wiinschenswert sein,
auf folgende weitere Neuerungen hinzuweisen:

a) Wihrend bisher Gemeindeleistungen ohne Unter-
schied vom Staat nur dann nicht subventioniert wur-
den, wenn sie unter dem Betrag von Fr. 50.— blieben,
ldsst die neue Verordnung diesen Betrag nur noch fiir
die Gemeindeausgaben gemiss § 1 a—f des Leistungs-
gesetzes gelien. Es sind dies simtliche Ausgaben fiir
die Schule, eingeschlossen die mit der Schule in engem
Zusammenhang stehenden Sozialleistungen, sofern sie
nicht unter die Rubrik «Neubau und Hauptreparaturen
von Primar- und Sekundarschulhiusern und Turnhal-
len und die Erstellung von Turnpldtzen und Schul-
brunnen» (§ 1, g des Gesetzes) fallen. Diese letzteren
Ausgaben sind nur dann subventionsberechtigt, wenn
sie Fr. 500.— oder den Ertrag von 10 Steuerprozenten
iibersteigen.

b) Die Mindestbeniitzungsdauer der individuellen
Lehrmittel wird fast durchgingig erhoht (§ §).

¢) Bei den fakultativen Fremdsprachenkursen blei-
ben wie bisher fiir die Bestimmung des Staatsbeitrages
als Minimalansatz Fr. 120.— und als Maximalansatz
Fr. 200.—. Fiir die Dauer des Lohnabbaues werden
aber die Ansitze entsprechend den kantonalen Be-
stimmungen gekiirzt. (§ 31, 3.) — Die gleiche zu-
sitzliche Bestimmung wurde auch fiir den Knaben-
Handarbeitsunterricht aufgenommen. (§ 38, 3.)

d) Bei den Kindergirten, wo schon in der friitheren
Verordnung ausschliesslich die Ausgaben fiir die un-
entgeltliche Abgabe von Brauchmaterialien und die
Besoldung, inbegriffen aus Gesundheitsriicksichten an-
geordnete Vikariate, subventionsberechtigt waren,
wird der subventionsbherechtigte Betrag der Besoldung,
einschliesslich Vikariatsentschidigungen, auf Fr.
1500.— pro Lehrstelle eingeschrankt.

e) Im § 58 werden neu in die Verordnung aufge-
nommen die Grundsitze, nach denen die Dienstjahre
lestgesetzt werden.
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f) Neu ist die Bestimmung, wonach Vikariate we-
gen Militirdienstes zu vermeiden sind, «sofern es durch
eine andere Anordnung, welche der Schule keinen
Schaden bringt, z. B. Verlegung der Ferien, Ueber-
tragung des Unterrichts an andere Lehrer, moglich ist.»

g) Fiir die auf Grund von § 16 des Leistungsge-
setzes in Erziehungsanstalten abgeordneten «Prakti-
kanten» wird eine wochentliche Barbesoldung von Fr.
50.— (abziiglich Lohnabbau) festgesetzt. Bei Krank-
heit und Militdrdienst gleiche Behandiung wie Vikare.

h) Wihrenddem frither die Vikare auch vor Be-
ginn der Friihlingsferien nur dann abzumelden waren,
wenn nicht mit Sicherheit angenommen werden konnte,
dass die Stellvertretung auch nach den Ferien noch
notig sein werde, sind jetzt alle Vikariate mit Schluss
des Schuljahres aufzuheben. Wenn der erkrankte
Lehrer im neuen Schuljahr den Unterricht nicht auf-
nehmen kann, so wird, vorausgesetzt, dass es im In-
teresse der betr. Schulabteilung liegt, wenn mdoglich
der friithere Vikar abgeordnet. Dabei ist die Meinung,
dass der betr. Vikar fiir die Ferien die ihm gemdiss
Gesetz (§ 14) zustehende halbe Vikariatsentschidi-
gung erhalten soll.

2. Auf das Frithjahr 1937 kamen einige Lehrkrifte,
deren Ehegatte ein Berufseinkommen bezieht, um
Versetzung in den Ruhestand ein. § 17, Absatz 2 des
Leistungsgesetzes von 1936 schreibt vor, dass in solchen
Fillen die Ruhegehaltsansitze «unter Beriicksichtigung
der personlichen Verhilinisse angemessen verringert»
werden sollen. Um trotz der Beriicksichtigung der
personlichen Verhilinisse die Rechtsgleichheit nach
Moglichkeit zu wahren, wurde eine Skala festgelegt,
welche bei der Reduktion richtunggebend sein soll.
Bei einem Einkommen des andern Ehegatten bis Fr.
7000.— soll die Reduktion des Ruhegehaltes 10 9/p be-
tragen; mit je Fr. 1000.— mehr Einkommen steigt die
Reduktion um je 109/p bis zu 509/p bei Fr. 10 000.—
Einkommen und mehr. Bei erheblichem Vermégen,
bei grosserer Kinderzahl, bei erheblichen Pflege-
kosten oder Unterstiitzungspflichten sollen Abwei-
chungen nach oben (aber nicht iiber 50 9/4) bzw. nach
unten erfolgen diirfen. — Der neue § 17, 2 wurde
auch auf frither ausgesprochene Ruhegehilter von
pensionierten Lehrkriften, deren Ehegatte ein Be-
rufseinkommen bezieht, angewendet. Diese Riickwir-
kung wird folgendermassen begriindet: a) Nach § 20
des Leistungsgesetzes von 1919 «kann die Berechtigung
zum Bezug des Ruhegehaltes jederzeit neu gepriift
werden; sie erlischt ganz oder teilweise, wenn die
Griinde, die bei der Gewidhrung des Ruhegehaltes
massgebend waren, nicht mehr im vollen Umfange
vorhanden sind»; b) bei den in Betracht kommenden
seinerzeitigen Ruhegehaltsbeschliissen wurde die Re-
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visionsmoglichkeit im Falle einer Aenderung des Be-
soldungsgesetzes ausdriicklich vorbehalten; ¢) es wire
nicht billig, wenn die frither pensionierten Lehrkrifte
grundsitzlich besser gestellt wiirden als die neu in den
Ruhestand tretenden.

Ruhegehalte, welche gemiss den obigen Richt-
Iinien reduziert worden sind, kénnen selbstverstind-
lich in Revision gezogen werden, wenn sich die finan-
ziellen Verhilinisse der Ehegatten dndern (z. B. klei-
neres Ruhegehalt, da wo z. Z. der Festsetzung der
Pension beim andern Ehegatten noch ein Berufsein-
kommen war.)

3. Das Gesuch einer Schulpflege (mit Befiirwortung
der Bezirksschulpflege) um die Erlaubnis, in der 7.
und 8. Klasse die Geschlechtertrennung einfithren zu
diirfen, wurde abgelehnt. Die ziircherische Volks-
schule hat als Grundsatz die Koedukation. Die von der
Schulpflege fiir die Geschlechtertrennung angefiihr-
ten Griinde sind nicht zwingend, um vom gen. Grund-
satz abzugehen. Niémlich: Der Lehrstoff jener Un-
terrichtsgebiete, welche einem Geschlecht vorbehalten
sind, kann auch bei Koedukation im Sinne des Gesamt-
unterrichtes in den Stunden verwendet werden, wo
Knaben und M#idchen anwesend sind. Es ist im Ge-
genteil ein Vorteil, wenn sich Knaben und Midchen
fiir die spezifische Arbeit des anderen Geschlechtes
interessieren miissen und wenn versucht wird, ihnen
Art und Bedeutung jener Arbeit niher zu bringen
(Einschitzung der Hausfrauenarbeit durch Knaben!)
— Fragen der Berufsberatung allgemeiner Art, wie
Bedeutung der Berufswahl, Organisation der Beratung
usw., konnen gut im gemeinsamen Unterricht be-
sprochen werden. Fiir Fragen, die nur ein Geschlecht
angehen, aber noch nicht in das Gebiet der indivi-
duellen Beratupg gehéren, wird sich in den Stunden,
in welchen nur die Schiiler des einen Geschlechtes an-
wesend sind, Zeit und Gelegenheit zur Besprechung
finden. Der wertvollste Teil der Berufsberatung, die
individuelle Beratung, ist unabhingig von der Zusam-
mensetzung der Klasse. Wenn gesagt wird, dass im
miindlichen Unterricht die freie Aussprache leide bei
Anwesenheit des anderen Geschlechtes, so stehen dem
die Aussagen anderer Lehrer der Oberstufe gegeniiber,
die im Gegenteil feststellen, dass die verschieden-
artigen Interessen von Knaben und Médchen férdernd
auf den Unterricht wirken. (Einfluss der Knaben in
den Realfidchern, der Middchen im Sprachunierricht).

4. Eine private Schule fithrte in ihrer 7. und 8.
Klasse fakultativen Franzosischunterricht ein und
machte in einer Tageszeitung Propaganda fiir die
Oberstufe: «Die Oberschule bildet eine Abschluss-
klasse, die einen moglichst praktischen und lebens-
nahen Unterricht vermitteln will. Fiir Primarschiiler,
die noch nicht sekundarschulreif sind, ist sie wohl die
richtige Uebergangsgelegenheits. — In den Jahren
1926 und 1935 hatte der Erziehungsrat je ein Gesuch
von Gemeindeschulpflegen um Bewilligung zur Ein-
fithrung des fakultativen Franzosischunterrichtes an
der Oberstufe abgelehnt; auch im neuen Falle eni-
sprach er dem Gesuch nicht. Er ¢ieht schon rein for-
mell in der Einfiithrung eines neuen Faches eine zu
weltgehende Abweichung vom gesetzlichen Lehrplan.
Es werden aber auch sachliche Bedenken geiussert:
Bei den Schiilern der 7. und 8. Klasse handelt es sich
vielfach um solche Kinder, die gerade in sprachlicher
Hinsicht dusserste Miihe haben; sie noch mit einer
fremden Sprache zu belasten, soll vermieden werden.
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Die erwartete Freude an franzosischer Sprache und
Kultur diirfte sich kaum einstellen; eher das Gegen-
teil.

5. Die Primarschulpflege Dietikon beschloss, der
Gemeindeversammlung den Antrag zu stellen, auf Be-
ginn des neuen Schuljahres eine Stelle aufzuheben.
Sie kam auch um die Zustimmung des Erziehungsrates
ein. Noch bevor das Geschift im Erziehungsrat be-
handelt werden konnte, wurde der Antrag der Pflege
durch Gemeindebeschluss genehmigt.

Da sich keine gesetzliche Bestimmung findet, welche
fiir die Aufhebung von Lehrstellen die Genehmigung
des Erziehungsrates vorschreibt, erhob sich zunichst
die Rechtsfrage, ob der Erziehungsrat befugt sei, in
die Autonomie der Gemeinde einzugreifen und einen
Gemeindebeschluss wie den erwihnten aufzuheben.
Schon aus der Tatsache, dass es nach § 18 des Gesetzes
iiber die Volksschule von 1899 fiir die Errichtung neuer
Lehrstellen der Genehmigung des Erziehungsrates be-
darf, muss geschlossen werden, dass die gleiche Be-
horde auch zu deren Aufhebung etwas zu sagen hat.
Dieses Recht muss auch aus dem allgemeinen Auf-
sichtsrecht des Erziehungsrates iiber simtliche Schulen
des Kantons abgeleitet werden, das ihn berechtigt und
verpflichtet, Beschliisse von Schulpflegen und Ge-
meindeversammlungen, welche sich auf die Schule
beziehen, daraufhin zu priifen, ob sie nicht eine Schi-
digung der Schule bedeuten. Wenn der Erziehungs-
rat sich zwar formell das Recht wahrte, der Aufhebung
einer Lehrstelle die Genehmigung zu verweigern, so
wurde im Spezialfall von diesem Recht kein Gebrauch
gemacht.

Die Aufhebung dieser Lehrstelle ist in der Tages-
presse erwidhnt und in Zusammenhang mit der Neu-
errichtung von Stellen in Zollikon gebracht worden.
Wenn der Berichterstatter personlich auch der Auf-
fassung ist, dass die Lehrstelle in Dietikon in Anbe-
tracht der Schiilerzahlen (im Zeitpunkt der Beschluss-
fassung waren 4 Elementarklassen und 2 vierte Klassen
mit 50 Schiilern zu erwarten) nicht hatte aufgehober
werden sollen, so mochte er doch darauf hinweisen,
dass in der Pressenotiz Schiilerzahlen nebeneinande:
gestellt wurden, die man nicht miteinander vergleicher
darf. Neben den hohen Schiilerzahlen fiir Dietikon

wurden fiir Zollikon nur die niedrigen Schiilerzahler

fiir den Berg angegeben, wihrenddem die Klassen i

Zollikon-Dorf mit mehr als 50 Schiilern verschwieger
wurden. Ein Ausgleich zwischen Berg und Dorf hitte
zur Folge, dass ein Teil der Berg-Schiiler nach Dor!
hinunter miisste, was den Schiilern in Anbetracht der
Linge des Weges und der Verhilinisse (Waldstrassen
an der Stadtperipherie) nicht zugemutet werden kann:
ausserdem miissten die Schiiler beim Uebertritt in die

6. Klasse den Lehrer wechseln. (Forts. folgt.)

Ziirch. Kant. Lehrerverein

8. Vorstandssitzung (Tagessitzung)
Montag, den 12. Juli 1937, in Ziirich.

1. Es wurden 34 Geschifte erledigt.

2. Ein Rekurs gegen einen Pflegebeschluss, der sich
auf ein schulérztliches Zeugnis stiitzte, wurde u. a. da-
mit begriindet, dass der Schularzt, der das Zeugnis aus-
gestellt hatte, kein Amtsarzt sei. Die prinzipielle Be-
deutung der hier aufgeworfenen Frage veranlasste den
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Kantonalvorstand, sie durch den Rechtskonsulenten
abkldren zu lassen. Seine Aniwort lautet:

a) Den von den Gemeinden auf Grund eines An-
stellungsvertrages angestellten Schuldrzten kommt nicht
der Charakier eines Amtsarztes zu. Unter Amtsarzt
kann nur derjenige Arzt — der Bezirksarzt — ver-
standen werden, der nach ziircherischem Staatsrecht
allein auch wirklich Amtsarzt ist.

b) Auch dem im offentlich-rechtlichen Verhilinis
stehenden stadtziircherischen Schularzt kommt der
Charakter des Amtsarztes nicht zu.

¢) Die Praxis konnte jedoch dazu fiithren, dass das
Gutachten des stadtziircherischen Schularztes auch
als amtsirziliches Zeugnis anerkannt wiirde. Der Leh-
rer hitte aber trotzdem das Rechi zu verlangen, vom
Bezirksarzt (— Amtsarzt) untersucht zu werden.

3. Auf die Anfrage der Lehrerschaft einer Land-
gemeinde betr. Unfall- und Haftpflichtversicherung
der Gemeinde gegeniiber Lehrern und Schiilern konnte
mitgeteilt werden, dass z. Zt. schon weit mehr als die
Haélfte der ziircherischen Lehrer durch ihre Gemeinden
gegen «Betriebs»-Unfédlle (auf dem Schulweg, im
Schulhaus und auf dem Schulplatz, auf allen Veran-
staltungen der Schule, wie Reisen, Exkursionen) ver-
sichert sind. Ebenso bestehen heute schon mancher-
orts Haftpflichtversicherungen gegeniiber den Schii-
lern, wobei die Haftung der Gemeinde und die evtl.
Haftung der Lehrer gegeniiber den Schiilern einge-
schlossen ist. — Die genannte Anfrage veranlasste den
Kantonalvorstand auch zur Einholung eines die Ver-
sicherungsfrage betreffenden Rechtsgutachtens, das
sich u. a. wie folgt dussert:

a) Die Haftpflicht des Lehrers ist von Kanton zu
Kanton verschieden, aber immer erheblich. Der Leh-
rer haftet fiir absichtliche und fahrlédssige Schadens-
zufiigung; ¢b nur grobe oder auch leichte Fahrlissig-
keit haftbar macht, ist nicht abgeklart.

b) Der Staat diirfte fiir Unfille, welche sich in der
Volksschule ereignen, kaum haftbar gemacht werden.
Dagegen besteht eine Haftpflicht der Gemeinde ge-
geniiber Lehrer und Schiiler. Sie ergibt sich haupt-
sichlich aus ihrer Werkhaftpflicht (§ 58 OR). Die
Haftpflichtversicherung sollte von den Schulgemein-
den abgesechlossen werden.

4. Der Vorstand beschloss, eine Erhebung iiber die
in den einzelnen Gemeinden gegeniiber der Lehrer-
schaft abgeschlossenen Unfallversicherungen durchzu-
fithren. Nach Abschluss der Erhebung soll die Frage
gepriift werden, ob es tunlich und méglich wire, auf
Grund einer Vereinbarung mit einer Versicherungs-
gesellschaft Vorzugsbedingungen fiir den Abschluss
von Zusatzversicherungen der Lehrer fiir Nichtbe-
triebsunfille zu erwirken.

5. Es wurde beschlossen, der neutralen Arbeitsge-
meinschaft fiir Spanienkinder einen Beitrag von Fr.
100.— zu iiberweisen.

6. Als Vertreter des ZKLV im Fachgruppenkomitee
«Volksschule» der Landesausstellung wurden die Her-
ren Dr. E. Gassmann, Winterthur, W. Weber, Meilen
und O. Gremminger, Ziirich, bestimmt.

7. Der Quistor referierte iiber den Stand der Dar-
lehenskasse. Gegenwiirtig stehen von 4 Schuldnern
1514 Fr. aus, 618 Fr. weniger als im gleichen Zeitpunkt
des letzten Jahres.

8. Wie der Kantonalvorstand der Presse entnehmen
<onnte, hat der Zentralvorstand der Demokratischen
Partei des Kantons Ziirich einem Antrag der Bezirks-
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partei Ziirich auf Einleitung eines Volksbegehrens zu-
gunsten der Zwangspensionierung der Beamten, Ange-
stellten und Arbeiter des Kantons bei Vollendung des
65. Altersjahres grundsitzlich zugestimmt, in der Mei-
nung, dass die Neuerung alle Funktionire mit Ein-
schluss der Lehrer und Pfarrer zu erfassen habe. —
Da laut Verordnung vom 15. April 1937 zum Schul-
leistungsgesetz den Lehrern das Maximum an Pension
erst nach 45 Dienstjahren ausgerichtet wird, hitte die
Herabsetzung des Alters fiir die Zwangspensionierung
auf das 65. Altersjahr zur Folge, dass ein grosser Teil
der Lehrer iiberhaupt nie in den Genuss des Maximums
gelangen konnte. Es betrifft dies einmal die Sekundar-
lehrer sowie alle jene Primarlehrer, die infolge des
Lehreriiberflusses oder aus andern Griinden erst ver-
héltnismissig spit in den Schuldienst treten konnten.
Wenn zudem durch die Initiative das Recht zum
freiwilligen Riicktritt ohne drztliches Zeugnis auf
einen frithern Zeitpunkt angesetzt wird, wiirden der
Ausrichtung des Maximums auch gesetzliche Bestim-
mungen entgegenstehen, da die ziircherischen Lehrer
nach § 17 des Schulleistungsgesetzes das Maximum der
Pension erst nach dem 65. Altersjahr erhalten. — Der
Vorstand beschloss daher, den Zentralvorstand der De-
mokratischen Partei auf diesen Punkt aufmerksam zu
machen und ihn zu ersuchen, das Initiativbegehren so
abzufassen, dass dadurch die Pensionen der Lehrer
nicht geschmailert werden.

9. Die Krankenkasse des Schweiz. Lehrervereins be-
absichtigt, in den einzelnen Bezirken des Kantons Zi-
rich Vertrauensleute der Krankenkasse zu bestimmen,
um einen bessern Kontakt zwischen den Miigliedern
und der Verwaltung der Kasse herzustellen. Den ge-
nannten Vertrauensleuten wiirde auch die Propaganda-
titigkeit fiir die Krankenkasse in den Bezirken iiber-
tragen. Der Prisident der Kasse ersuchte den Vorstand
des ZKLV um seine Mithilfe bei der Gewinnung der
Vertrauensleute. — Der Vorstand beschloss, dem Ge-
suche zu entsprechen.

10. Die Schweizerschule in Mailand sollte ein neues
Schulhaus erstellen. Da sie die Mittel hiefiir aus eige-
ner Kraft nicht aufzubringen vermag, wandte sie sich
in der Angelegenheit an das Departement des Innern,
wo ihr Gesuch um einen Beitrag jedoch abgewiesen
wurde mit der Begriindung, es fehlten fiir die Bewilli-
gung eines namhaften Beitrags die gesetzlichen Grund-
lagen, da das Schulwesen Sache der Kantone sei. —
Gegenwirtig werden nun von anderer Seite Schritte
unternommen, um die 6ffentliche Meinung eindring-
lich auf die Notwendigkeit einer geniigenden Bundes-
unterstiitzung aufmerksam zu machen. — Der Kanto-
nalvorstand ist der Auffassung, dass die Erhaltung der
Schweizerschulen im Ausland ein wichtiges Stiick gei-
stiger Landesverteidigung darstellt, die in erster Linie
der Heimat als Ganzes und damit den Bund angeht. Er
beschloss daher, die oben erwihnten Bestrebungen
nach Kriften zu unterstiitzen. F.

Sekundarlehrerkonferenz
des Kantons Ziirich

Vorstandssitzung vom 26. Juni 1937.

1. Der Quistor legt die Jahresrechnung pro 1936 vor,
die einen guten Abschluss aufweist. Der Vorstand
verdankt die sorgfiltige und grosse Arbeit und lei-
tet sie an die Rechnungsrevisoren zur Priifung
weiter.
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Im Anschluss daran gibt der Verlagsleiter Auf-
schluss iiber das Verlagsgeschdft im abgelaufenen
Jahre. Die meisten Lehrmittel weisen einen sehr
regen Absatz auf. Hingegen haben die aus dem
Blitterverlag Egli iibernommenen Rechnungsbliit-
ter so gut wie keine Abnehmer mehr gefunden. An
der niichsten Jahresversammlung erfolgt ein letzter
Hinweis darauf.

2. Vor einiger Zeit hat die Bezirkskonferenz Meilen
in einer Eingabe Stellung genommen zum gegen-
wiirtigen Geschichtslehrmiitel. Bei aller Anerken-
nung der Vorziige des Buches und der Fortschritte
gegeniiber der fritheren Auflage «Wirz» finden die
Kollegen es in wesentlichen Punkten fiir unsere
Stufe wenig geeignet, vor allem in Darstellung und
Stil zu hoch. Ohne grundsitzlich auf das Buch ein-
zutreten, wiirdigt der Vorstand die Schwierigkeiten,
die seit Jahrzehnten eine Losung erschwert haben.
Der Vorstand wird den Kollegen mit dem Jahrbuch
zusammen ein von den Verfassern ausgearbeitetes
Fragenschema vorlegen, damit sie Gelegenheit ha-
ben, sich zum Lehrmittel zu #ussern. Die Ergeb-
nisse werden gesammelt, um die Gesichtspunkte
fiir das weitere Vorgehen zu ermitteln.

3. Einige Mitglieder des Vorstandes berichten vom
Besuch der anregenden Jahresversammlungen ost-
schweizerischer Konferenzen, die dhnliche Pro-
bleme beschiftigen wie die unsrige.

4. In den ostschweizerischen Kantonen sind die Vor-
arbeiten fiir ein interkantonales Gesangslehrmittel
sehr weit gediehen, das die verschiedenen Gesichts-
punkte und modernen Auffassungen zu einem wert-
vollen Ganzen vereinigen will. Auch die ziirche-
rische Lehrerschaft ist durch ein Mitglied in der
Kommissiorr vertreten. Die Synodalkommission
zur Hebung des Volksgesangs hat sich bisher um-
sonst bemiiht, den Erziehungsrat des Kantons Zi-
rich fiir das Lehrmittel zu interessieren und es auch
den ziircherischen Schulen zuginglich zu machen.
Sie ersucht den Konferenzvorstand, sie in dieser
Richtung zu unterstiitzen.

5. Ein Promotionsfall in der Stadt Ziirich ist der be-
treffenden Kreisschulpflege iiberwiesen worden.

ss.

Einige wissenswerte Bestimmungen
(Fortsetzung.)

3. Die Zusatzversicherung der stadtziircherischen
Volksschullehrer.

Diese Versicherung ist an die Versicherungskasse
der stddtischen Beamten, Angestellten und Arbeiter
angeschlossen. Sie erginzt die Leistungen der kanto-
nalen Witwen- und Waisenstiftung auf den in den Sta-
tuten der stidtischen Versicherungskasse festgesetzten
Betrag fiir. Vollversicherte. Danach besteht vom 6.
stadtziircherischen Dienstjahr an der Anspruch auf
eine Witwenrente von 25 bis 35°0 der Besoldung, je
nach Dienstalter. Die Waisenrente betrigt fiir die
jiingste Waise 15 %o, fiir die iibrigen Waisen 10 %o der
Besoldung. Sie lauft bis zum vollendeten 18. Alters-
jahr. Das Total dieser Renten darf aber den Betrag

der Pension nicht iibersteigen, die der Verstorbene
bezogen hat oder auf die er im Zeitpunkt seines Todes
Anspruch gehabt hitte. Die Rente an andere Hinter-
lassene betrigt hochstens 28 °/0 der Besoldung. Sie
wird nur ausgerichtet, wenn keine Anspriiche von
Witwen oder Waisen bestehen, wenn die Hinterlasse-
nen auf die Unterstiitzung des Verstorbenen angewie-
sen waren und wenn sie auch nachgewiesenermassen
unterstiitzt worden sind. Die Renten aus der Zusatz-
versicherung beginnen nach Erléschen des Nachge-
nusses, also mit dem 7. Monat nach dem Ableben des
Lehrers. Die Auszahlung erfolgt monatlich zum voraus.

In den ersten fiinf stddtischen Dienstjahren besteht
ein Anspruch der Hinterlassenen auf eine Abfindung
von 25 bis 65 %0 der Besoldung des Verstorbenen, je
nach dem Dienstalter des Verstorbenen.

Die Prémie fiir die Zusatzversicherung beléduft sich
auf 1,4 %o der Besoldung. Sie wird monatlich an der
Besoldung abgezogen.

Der Beitritt ist fiir die gewidhlten méannlichen Lehr-
krifte obligatorisch und erfolgt automatisch mit der
Wahl. Die Lehrerinnen sind von der Zusatzversiche-
rung ausgeschlossen. Stadtziircherische Verweserjahre
werden, sofern sie der Wahl unmittelbar vorangehen,
in die Versicherung einbezogen. Der Versicherte hat
die entsprechenden Jahresprimien nachzuzahlen.

Tritt ein Lehrer aus andern als aus Alters- oder
Invaliditédtsgriinden aus dem Schuldienst aus, so erhilt
er die einbezahlten Primien ohne Zins zuriick. Bei
einem allfdlligen Wiedereintritt in den stddtischen
Schuldienst wird er wie ein Neueintretender behan-
delt. Es besteht aber die Moglichkeit, sowohl die frii-
hern Dienstjahre als auch die Jahre des Unterbruches
durch entsprechende Nachzahlungen einzukaufen. Er-
folgt der Riicktritt nach mehr als 15 stidtischen
Dienstjahren, so kann der Lehrer weiter Mitglied der
Zusatzversicherung bleiben, ohne dass der Prozentsatz
seiner Pridmie sich erhsht. Die stidtische Versiche-
rungskasse macht in jedem Einzelfall von sich aus auf
die bestehenden Moglichkeiten aufmerksam.

Beim Uebertritt in den Ruhestand bleibt der Leh-
rer Mitglied der Versicherung, hat aber keine Primien
mehr zu entrichten. Seine Rentenanspriiche bleiben
ungeschmilert. Wir heben aber nochmals hervor, dass
diese Anspriiche sich nur auf die Differenz zwischen
den Leistungen der stiidtischen Versicherungskasse fiir
Vollversicherte und denen der kantonalen Witwen-
und Waisenstiftung beziehen. Wer sich also die volle
Rente sichern will, muss auch nach dem Ueberiritt in
den Ruhestand in der kantonalen Witwen- und Waisen-
stiftung verbleiben. (Fortsetzung folgt.)

Aus dem Geschiiftsbericht 1936
der Erziehungsdirektion

Die Durchfithrung der Vereinbarung zwischen dem
kantonalen Lehrerverein und dem ostschweizerischen
Berufsdirigentenverband fiithrte zu verschiedenen Be-
schwerden von Gesangvereinen, die auf die Leitung
ihrer Uebungen durch Volksschullehrer nicht verzich-
ten wollten.

Redaktion des Pidagogischen Beobachters:
H. C. Kleiner, Sekundarlehrer, Zollikon, Witellikerstrasse 22; J. Binder, Sekundarlehrer, Wmlerthur-Velthelm, H. Frei, Lehrer,
Ziirich; Heinr. Hofmann, Lehrer, Winterthur; M. Lichti, Lehrerm, Winterthur; J. Oberholzer, Lehrer, Stallikon; 4. Zollinger,
Sekundarlehrer, Thalwil.

Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren.

732

— Druck: A.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Ziirich.

(52)



	Der Pädagogische Beobachter im Kanton Zürich : Organ des kantonalen Lehrervereins : Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung, 24. September 1937, Nummer 13

